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1 Planvorhaben 

1.1 Verfahren 
Planvorhaben/Verfahrenswahl 

1 Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Änderung des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet I“ (im Folgenden „B-Plan“ genannt) in der Gemeinde Kolkwitz, Ortsteil Milkersdorf. 

Planvorhaben  

2 Der „Urplan“ des Bebauungsplanes „Wohngebiet I“ wurde am 09.12.1997 als Satzung 
beschlossen und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde vom 31.03.1998 
am 01.08.1998 durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Kolkwitz in Kraft ge-
setzt.  

Der „Urplan“ besteht aus der Begründung, der Planzeichnung und dem Grünordnungs-
plan (im folgenden „GOP“ genannt) vom 04/1994, zuletzt geändert 03/1997. 

Urplan 

3 Eine umfassende Änderung des gesamten B-Plans ist nicht erforderlich. Die Änderungen 
betreffen nur eine Teilfläche des ursprünglichen Geltungsbereichs des B-Plans.  

Die Änderungen sind von geringem Umfang. Die Grundzüge der wirksamen Planung 
werden nicht berührt, da lediglich einzelne Festsetzungen unter Beibehaltung der bishe-
rigen Grundkonzeption neu geregelt werden und der Umfang der Flächenänderungen 
sehr gering, räumlich begrenzt und zudem von untergeordneter Bedeutung ist. 

Änderungsumfang 

4 Nachfolgend werden nur die konkreten Änderungen der Begründung erläutert, die sich 
für den Geltungsbereich des Änderungsplans ergeben sowie die Auswirkungen, die die 
Umgebung betreffen können. 

 

5 Für die Planänderung (d. h. für den Plan und die Begründung) wird ein so genanntes 
Deckblatt erstellt, das jeweils nur die Teilplanänderung behandelt. 

Deckblatt 

6 Die ursprüngliche Begründung behält somit weitgehend ihre Gültigkeit. Die nachfolgende 
Begründung ist daher nur in Verbindung mit der ursprünglichen Begründung zum „Ur-
plan“ gültig und vollständig. 

 

Rechtsgrundlage 

7 Wesentliche Rechtsgrundlagen für die Planinhalte sind das Baugesetzbuch (BauGB), die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverordnung (PlanZV) sowie die 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses geltenden Fassung. 

Rechtsgrundlagen 

Inhalt  

8 Rechtsgrundlage für den Erlass von Satzungen in Brandenburg ist die Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf). 

Kommunalverfassung 

9 Das BauGB gibt den Ablauf des Aufstellungsverfahrens vor, in dem insbesondere die be-
troffenen Behörden, Träger öffentlicher Belange (TöB), Nachbargemeinden sowie die Öf-
fentlichkeit beteiligt werden. 

Verfahrensablauf 

Verfahren 

10 Die vorliegende Änderung des B-Planes wird im „vereinfachten Verfahren“ auf der 
Grundlage des § 13 BauGB aufgestellt. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen vor 
(siehe hierzu Punkt 5 der Begründung). 

Vereinfachtes Verfahren

11 Die Gemeindevertreterversammlung als zuständiges Gremium hat am 05.04.2022 den 
Aufstellungsbeschluss gefasst und damit das Planverfahren formell eingeleitet. 

Aufstellungsbeschluss 

12 Der Aufstellungsbeschluss ist am 30.04.2022 im „Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz“, 
Jahrgang 29 Nr. 04/22, welches für gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen der 
Gemeinde festgelegt ist, ortsüblich bekanntgemacht worden.  

Bekanntmachung 

13 Die im Rahmen der anstehenden Beteiligungen eingehenden Hinweise und Anregungen 
werden im weiteren Verfahren als „Abwägungsmaterial“ berücksichtigt und dienen der 
Vervollständigung und Erstellung der Unterlagen für den nächsten Verfahrensschritt. 

Stand Entwurf 

14 Die nachfolgenden Aussagen beschreiben nach derzeitigem Kenntnisstand die Ziele und 
Zwecke der Planung für die Planungsphase „Entwurf“.  
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Sie bilden die Grundlage für die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-
den, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am Verfahren. 

15 Er setzt sich deshalb mit allen wesentlichen Belangen auseinander. Der Entwurf kann 
dennoch „naturgemäß“ inhaltlich noch nicht vollständig sein. 

 

1.2 Plangebiet 
Abgrenzung des Änderungsgebietes 

 

 
Abb. 1 Darstellung des Änderungsbereichs des Bebauungsplanes (rot) auf Vermessungsplan 
Quelle: eigene Ausarbeitung auf Lage- und Höhenkarte mit Liegenschaften, ÖbVI  Falko Marr 

Abgrenzung des 
Plangebietes 

16 Der „Urplan“ hat eine Größe von ca. 2,51 ha. Die Flächengrößen der festgesetzten Nut-
zungsarten ist im Anhang „Flächenbilanz“ zu finden.  

Flächengröße 

17 Die Änderungsteilfläche hat eine Größe von ca. 1,47 ha.  
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1.3 Planungsgegenstand 
18 Gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB sind die Gemeinden verpflichtet zu prüfen, ob aus Grün-

den der geordneten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Bauleitpläne aufgestellt 
werden oder nicht. 

Anlass/Erforderlichkeit 

19 Die Grundstückseigentümer/-innen bzw. Kaufinteressierten der Grundstücke im Ände-
rungsbereich haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und 
gemeinsam bei der Gemeinde einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes mit 
dem Ziel der Änderung einiger weniger Festsetzungen gestellt. 

Anlass  

20 Der Änderungsumfang betrifft Festsetzungen, die die Nutzung und Bebauung der Grund-
stücke erschweren und zu Problemen bei der Bauantragstellung führen. Darüber hinaus 
hat die Gemeinde beschlossen, das ursprüngliche Erschließungskonzept für das Wohn-
gebiet zu ändern und die Erschließungsflächen deutlich zu reduzieren und der Nutzungs-
dichte anzupassen. 

 

21 Eine Bauleitplanung bedarf der Rechtfertigung durch städtebauliche Gründe, die das öf-
fentliche Interesse an der Planung darstellen.  

Das vorgelegte Planungsziel liegt im Interesse der Gemeinde. Die Gemeinde ist Flä-
cheneigentümerin der bisher unbebauten Grundstücke und möchte marktgerechte 
Grundstücke anbieten, die mit typischen Einfamilienhäusern bebaut werden können.  

Für den vorliegenden Erschließungsplan, der gegenüber dem „Ursprungsplan“ geändert 
wurde, soll Planungsrecht geschaffen werden.  

Die grünordnerischen Festsetzungen (Heckenpflanzungen) innerhalb des Baugebietes 
werden zur besseren Ausnutzung der Grundstücke an eine günstigere Stelle verscho-
ben. Damit verbunden ist auch eine Verbesserung der Bedingungen der grünordneri-
schen Festsetzungen hinsichtlich der dauerhaften Funktionsfähigkeit und Umsetzung.  

Eine Erweiterung der Baugebietsflächen ist nicht Planungsziel.  

Die Planungsziele des „Urplans“ haben sich seit dem Satzungsbeschluss geändert. Die 
Gemeinde möchte den Plan in diesem Teilbereich ändern, um marktgerechte Grundstü-
cke anbieten zu können und neue Bürger für die Gemeinde zu gewinnen.  

Die vorliegende Planänderung entspricht weiterhin den Entwicklungszielen hinsichtlich 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 

Gemeindliches und 
öffentlichen Interesse  

Planungsziele 

22 Bauleitpläne sind aufzustellen, „sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist“. 

Aufgabe 

23 Die noch freien Baugrundstücke sollen zeitnah auf dem Grundstücksmarkt angeboten 
werden. Die Erschließungsplanung befindet sich im Stadium der Ausführungsplanung. 
Die Neuerschließung soll mittelfristig realisiert werden.  

Die Interessengemeinschaft hat bereits Baugenehmigungen beantragt. Ohne Änderung 
des B-Planes können die Baugenehmigungen nicht oder nur mit Auflagen erteilt werden. 

 

2 Planerische Grundlagen 

2.1 Bindende Vorgaben 

2.1.1 Raumordnung/Landesplanung 
24 Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die vom Träger der Raumordnung ab-

schließend abgewogenen und damit verbindlichen Ziele der Raumordnung und Landes-
planung anzupassen. Sie sind einer Abwägung auf nachgeordneter Planungsebene nicht 
zugänglich. 

Bindung an Ziele der 
Raumordnung 

25 Für Brandenburg sind die zu beachtenden Ziele derzeit im Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) und im Landesentwicklungsprogramm 
2007 (LEPro 2007) festgelegt. 

Plangrundlagen  
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26 Folgende landesplanerischen Zielstellungen sind für die Änderung des Bebauungspla-
nes relevant: 

 Die Gemeinde gehört zum weiteren Metropolenraum. Der Ortsteil Kolkwitz 
ist als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt.  

 Siedlungsentwicklungen sollen auf zentrale Orte und raumordnerisch festge-
legte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Der Ortsteil Milkersdorf ist 
nicht als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. Die Siedlungsentwick-
lung ist im Rahmen der Eigenentwicklungsoption möglich (1 ha/1000 EW 
[Stand 31.12.2018]). 

 Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschlie-
ßen. 

 Der Freiraum ist räumlich und in seiner Funktionalität zu sichern. 

 

27 Das Plangebiet liegt in der Planungsregion Lausitz-Spreewald. Für diese Planungsregion 
sind aktuell folgende Planungen maßgeblich: 

 

28  Sachlicher Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher 
Rohstoffe“ vom 17.11.1997  

 Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ vom 
22.12.2021 

 Aufstellungsbeschluss  

 

29 Regionalplanerische Zielstellungen sind für die Änderung des Bebauungsplanes nicht re-
levant.  

 

2.1.2 Sonstige Bindungen  
30 Im Rahmen der Bauleitplanung sind weitere fachgesetzliche Vorgaben oder Planungen 

zu beachten, die ohne Zustimmung, Ausnahme, Befreiung o. Ä. der zuständigen Fach-
behörden im Rahmen der kommunalen Planung nicht überwunden werden können. 

Dies betrifft auch verbindliche Planfeststellungen für Vorhaben von überörtlicher Bedeu-
tung, Baumaßnahmen des Bundes und der Länder oder privilegierte Fachplanungen. 

Sonstige fachgesetzliche 
Vorgaben 

31 Aus „Umweltsicht“ sind keine bindenden Vorgaben (wie Schutzgebiete, geschützte Bio-
tope o. Ä.) zu beachten. 

Bindungen nach dem 
Umweltrecht 

32 Aussagen zum Artenschutz finden sich unter Pkt. 5.4.  Besonderer Artenschutz 

Sonstige Bindungen 

33 Weitere für das Planverfahren verbindliche Vorgaben aus anderen Rechtsbereichen sind 
derzeit nicht bekannt. 

Sonstige Bindungen 

Spezielle Vorgaben 

34 Das Gebiet liegt vollständig innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens „Kolkwitz I (Verf.-
Nr. 600119). Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zuständig ist das Landesamt 
für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF).  

Flurbereinigung 

Fazit 

35 Die Planungsziele stehen mit den gegenwärtig bekannten bindenden Vorgaben in kei-
nem unüberwindlichen Konflikt. 

Fazit 

 

 

2.2 Planungen und sonstige Vorgaben 
36 Neben den bindenden Vorgaben sind weitere Planungen und Belange, die den Gel-

tungsbereich betreffen, im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
Planungen 

2.2.1 Grundsätze Raumordnung/Regionalplanung 
37 Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind bei der Planung an-

gemessen zu berücksichtigen. Sie sind im Gegensatz zu den Zielen Gegenstand der 
städtebaulichen Abwägung. 

Berücksichtigung 
Grundsätze der 
Raumordnung 
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38 Die Grundlagen der aktuell zu berücksichtigen Grundsätze der Raumordnung sind den 
oben zitierten Plangrundlagen zum Punkt „Ziele der Raumordnung“ zu entnehmen.  

Zusätzlich sind in folgenden Plandokumenten weitere Grundsätze aufgeführt: 

 Aufstellungsbeschluss des integrierten Regionalplanes der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald vom 20.11.2014 und der  

 Aufstellungsbeschluss zum sachlichen Teilregionalplan „Windenergienut-
zung“, bekanntgemacht am 01.03.2023 im Amtsblatt Nr. 8 für Brandenburg. 

Plangrundlagen  

39 Für die vorliegende Planungsabsicht relevante Grundsätze der Raumordnung sind:  

 Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Dabei 
sollen die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhan-
denen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflä-
chen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben. 

 Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzia-
len innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme 
vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Da-
bei sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung 
insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden. 

 Bei der Siedlungsentwicklung sollen verkehrssparende Siedlungsstrukturen 
angestrebt werden. 

 Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwi-
ckelt werden. 

 

40 Darüber hinaus sind aus Sicht der planenden Gemeinde für das konkrete Vorhaben 
keine weiteren Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen. 

 

41 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung, wie in Aufstellung befindliche Ziele der Raum-
ordnung, Ergebnisse förmlicher Verfahren der Raumordnung (wie Raumordnungsverfah-
ren) etc. sind derzeit nicht bekannt. 

Sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung 

2.2.2 Formelle Planungen 
Flächennutzungsplan 

42 Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB allgemein aus dem Flächennutzungsplan 
(FNP) zu entwickeln.  

Flächennutzungsplan  

43 Für die Gemeinde bzw. den betroffenen Ortsteil besteht ein rechtswirksamer FNP.  

Im zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den B-Plan rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan ist der Bereich des Geltungsbereiches als Allgemeines Wohngebiet darge-
stellt.  

 

B-Pläne/sonstige Satzungen 

44 Im rechtswirksamen B-Plan gibt es für den Änderungsbereich folgende Festsetzungen: 

 Allgemeines Wohngebiet 
 Verkehrsfläche mittig zwischen den Baugebietsflächen (Breite 7,25 m) 
 Verkehrsfläche östlich im Bereich des Schweineluggrabens (Breite 8,75 m)  
 Private Grünfläche mittig im Baugebiet mit Bindungen zur Anpflanzung eines 

Flurgehölzriegels (Breite 6,0 m)  
 Öffentliche Grünfläche als Aufweitungszone zum Schweineluggraben mit 

Bindungen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen im 
Osten 

 Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung 
 Örtliche Bauvorschriften und Festsetzungen zur Bauweise 

Rechtswirksamer B-Plan
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45 

 
Abb. 2 Ausschnitt „Urplan“ mit Änderungsbereich (rot)  
Quelle: eigene Ausarbeitung 

Planzeichnung B-Plan 

46 Im Grünordnungsplan vom April 1994, zuletzt geändert im März 1997, ist die Eingriffsre-
gelung zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Urplan“ abgearbeitet. Die Eingriffsrege-
lung des GOP mündet in die grünordnerischen Festsetzungen des „Urplans“. 

Grünordnungsplan 

47 Das Plangebiet bzw. seine Umgebung berührt keine weiteren rechtsverbindlichen oder in 
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne oder sonstige städtebauliche Satzungen der 
Gemeinde. 

Sonstige städtebaulichen
Satzungen 

2.2.3 Sonstige Planungen und fachlichen Belange 
Informelle Planungen der Gemeinde/Fachplanungen  

48 Die Gemeinde hat, um die Erschließung des nördlichen bisher unbebauten Baugebietes 
zu sichern, eine Erschließungsplanung (Abb. 3) erarbeiten lassen.  

Im Änderungsbereich entspricht die Erschließungsplanung nicht den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.  

Erschließungsplanung 
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Abb. 3 Erschließungsplanung 
Quelle: Erschließungsplanung VOIGT Ingenieure GmbH Berlin, Stand vom November 2022 

 

49 Weitere informelle Planungen und Konzepte der Gemeinde oder sonstige Planungen/ 
Fachplanungen bzw. Vorhaben, die das Planvorhaben berühren, sind nicht vorhanden. 

 

Relevante Planungen der Nachbargemeinden 

50 Planungen und Vorhaben von Nachbargemeinden werden nach aktuellen Kenntnissen 
durch die Planungsabsicht nicht berührt. 

Planungen  
Nachbargemeinden 

Fazit 

51 Die bekannten sonstigen fachlichen Belange stellen keine unüberwindlichen Hürden 
für die Verwirklichung der Planungsziele dar.  

Fazit 
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2.3 Städtebauliche Randbedingungen 
Standort 

 

 
Abb. 4 Bestand und bereits vorliegende Planungen/Bauanträge  
Quelle: Lage- und Höhenkarte mit Liegenschaften, ÖbVI Falko Marr, Luftbild © GeoBasis-DE/LGB, 06/2023 

Standort/Luftbild 

Bestehendes Baurecht 

52 Da es sich um eine Planänderung handelt, ist im Rahmen der Bestandsaufnahme nicht 
auf die tatsächlich vor Ort sichtbaren Randbedingungen einzugehen. Maßgeblich ist al-
lein das bestehende Baurecht und damit die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes. 

 

53 Die nachfolgende städtebauliche Bestandsaufnahme beschreibt daher nicht den tatsäch-
lich vorhandenen Bestand (Nutzung und Bebauung), sondern benennt die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes und die damit zulässigen Nutzungen. 
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54 Eine bauliche Entwicklung des Baugebietes nach Satzungsbeschluss ist bisher nur 
vereinzelt erfolgt. Lediglich drei straßenbegleitende Grundstücke wurden bisher bebaut. 

Realisierungsumfang 

55 Die interne Erschließung (Erschließungsring) wurde bisher nicht realisiert.  Erschließung  

56 Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere die mittlere Flurgehölzpflanzung, wurden bisher 
nicht umgesetzt.  

 

57 Die im „Urplan“ für die Änderungsfläche getroffenen Festsetzungen sind in Punkt 2.2.2 
ausführlich dargelegt. In Abb. 2 ist die Planzeichnung angebildet.  

Baurecht 

 

3 Planungskonzept 
58 Nachfolgend wird das Konzept, welches dem Änderungsbereich des B-Plans zugrunde 

liegt, kurz zusammengefasst.  
 

Vorhabenplan 

59 Das Erschließungssystem soll gegenüber dem „Ursprungsplan“ geändert werden. Der 
ehemals geplante Erschließungsring soll durch eine Stichstraße mit Anbindung an die 
Straße Am Sonnenlug ersetzt werden. 

Erschließung 

60 Die Gemeinde möchte entlang der Schloßstraße weiterhin eine straßenbegleitende Be-
bauung mit Einfamilienhäusern sichern. Dasselbe Planungsziel besteht für die neue Er-
schließungsstraße. Eine beidseitige Bebauung soll weiterhin möglich sein.  

Die Ausnutzbarkeit der Grundstücke soll durch die Herausnahme der privaten Grünflä-
che aus dem Baugebiet verbessert werden. 

Die Bebauung im Bereich des Wendehammers soll raumbildend sein. Die Gemeinde be-
absichtigt dies hier durch eine Baulinie zu sichern. 

Bebauung 

61 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden an die laufenden Bauan-
tragsverfahren und den bereits realisierten Bestand und die Umgebungsbebauung ange-
passt. Der „Urplan“ lässt eigentlich nur eine eingeschossige Bebauung zu; realisiert und 
neu beantragt sind fast ausschließlich zweigeschossige Wohngebäude. 

Anpassung 
Geschossigkeit  

62 Die ehemalige Flurgehölzfläche wird im Osten an die bestehende öffentliche Grünfläche 
Aufweitungsbereich Schweineluggraben angegliedert und erweitert diese deutlich. Die 
Fläche ist bereits teilweise mit Bäumen und Gehölzen bestanden. Die Fläche war bisher 
Straßenverkehrsfläche bzw. Baugebietsfläche. Zudem befindet sich die Fläche im Eigen-
tum der Gemeinde und ist vor Eingriffen privater Nutzender besser geschützt.  

Die Gemeinde wird die Pflanzmaßnahme in einem Zug durchführen, so dass nach Bau-
fortschritt kein „Stückwerk“ entsteht.  

Um einen grundstücksbezogenen Ausgleich zu schaffen, hält es die Gemeinde für erfor-
derlich, straßenbegleitende Bäume auf den privaten Grundstücken zu pflanzen. 

Umwelt 

63 Durch die Baumpflanzungen soll gleichzeitig die Einbindung in die Landschaft verbessert 
und die Auswirkungen aus der nun zweigeschossigen Bebauung gemindert werden.  

 

4 Rechtsverbindliche Festsetzungen 
Vorbemerkung 

64 Im Folgenden werden die konkreten Festsetzungen des B-Plans und, soweit die kon-
krete Festsetzung betroffen ist, die jeweilige Abwägungsentscheidung erläutert. 

Gegenüber dem „Urplan“ wurden nur folgende Festsetzungen geändert und daher nach-
folgend erläutert: 

- Verkehrsflächen 

- Maß der baulichen Nutzung 

- Überbaubare Grundstücksflächen  

- Grünflächen mit Bindungen für Erhalt und Anpflanzung von Sträuchern 
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65 Die aktuelle Planzeichenverordnung (PlanZV) sowie die Verwaltungsvorschrift zur Her-
stellung von Planunterlagen für Bauleitpläne und Satzungen (Planunterlagen VV) geben 
die Anforderungen an die Kartengrundlage für einen Bebauungsplan vor. 

Plan- und 
Kartengrundlagen 

66 Die Planzeichnung wurde auf einem durch einen öffentlich bestellten Vermesser herge-
stellten gelieferten Lageplan angefertigt. Sie genügt somit den Anforderungen der Plan-
zeichenverordnung. 

 

67 Auf die Planzeichnung für den Satzungsbeschluss wird gem. „Planunterlagen VV“ vom 
16. April 2018 eine vermessungs- und katasterrechtliche Bescheinigung aufge-
bracht, welche von der zuständigen Vermessungsstelle durch Unterschrift bestätigt wird. 

Vermessungs- und 
katasterrechtliche 
Bescheinigung 

68 Die Katasterangaben entsprechen dem Stand vom Juni 2022. Die örtliche Aufnahme er-
folgte im Juli 2022. Der Lageplan wurde im Juli 2022 angefertigt. 

Stand der Vermessung 

69 Das Lagesystem der Kartengrundlage der Planzeichnung ist ETRS 89. Das Höhenbe-
zugssystem der Planunterlage ist DHHN 2016. 

Lage- und Höhensystem

4.1 Geltungsbereich 
70 Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flächen, auf die sich Änderungen oder 

Wirkungen durch die sich ändernde Erschließung ergeben werden.  
Wahl Geltungsbereich 

 

71 Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches erfolgt unter Berücksichtigung vor-
handener Flurstücksgrenzen bzw. Grenzpunkte. 

Im Geltungsbereich liegen folgende Flurstücke der Gemarkung Milkersdorf Flur 1: 568 
(tw), 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 487 (tw) 

 

72 Soweit erforderlich, wird die Geltungsbereichsgrenze im B-Plan, soweit sie nicht an eine 
Flurstücksgrenze oder an Grenzpunkte gebunden ist, vermaßt bzw. durch Koordinaten 
bestimmt. 

 

4.2 Verkehrsflächen 
Vorbemerkungen 

73 Zu den Verkehrsflächen zählen insbesondere die privaten und öffentlichen Flächen für 
den fließenden und den ruhenden Verkehr. Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage 
des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 

Rechtsgrundlagen 

 

74 Die §§ 30 ff. BauGB verlangen für die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorha-
bens eine dem Vorhaben angemessene gesicherte Erschließung. 

 

Festgesetzte Verkehrsflächen 

75 Die verkehrliche Erschließung der Baugrundstücke im Plangebiet wird über eine neu zu 
bildende bzw. über bestehende öffentliche Straßenverkehrsflächen (ÖV) gewährleis-
tet.  

Öffentliche 
Straßenverkehrsfläche  

76 Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden im B-Plan von den angrenzenden Bau-
gebiets- und den übrigen Flächen durch die Straßenbegrenzungslinie abgegrenzt. Sie 
bildet allgemein die Flurstücksgrenze zwischen dem Straßen- bzw. Wegegrundstück 
(d. h. dem Straßenraum) und den zu erschließenden Bau- oder sonstigen Grundstücken. 

Straßenbegrenzungslinie

77 Die Lage der festgesetzten Straßenbegrenzungslinien folgt den vorhandenen Straßen-
raumbegrenzungen bzw. berücksichtigt die Fachplanung. 

 

78 Der Straßenraum der neuen Stichstraße wird insgesamt mit 7,25 m festgesetzt. Am 
Ende der Planstraße wird eine Wendeanlage gesichert. 

Die übrigen Straßenräume im Änderungsbereich des B-Plans werden in ihren Dimensio-
nen nicht verändert.  

Dimensionen  

79 Im B-Plan wird jeweils das Grundstück für die Verkehrsflächen festgesetzt. Die Abgren-
zung (d. h. die Straßenbegrenzungslinie) ist also nicht mit der Fahrbahn identisch. Die 
festgesetzte Verkehrsfläche umfasst demnach den gesamten Straßenraum einschließ-
lich Verkehrsanlagen, Straßenbegleitgrün, Versickerungsmulde u. dgl. 
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4.3 Maß der Nutzung 
Vorbemerkungen 

80 Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 16 ff BauNVO festgesetzt. Die maßgeblichen Faktoren und die Kombinations-
möglichkeiten sind in § 16 Abs. 2 u. 3 BauNVO aufgeführt.  

Rechtsgrundlagen 

 

Höhenmaß 

81 Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung sind in einem B-Plan gemäß § 16 
Abs. 3 Nr. 2 in der Regel auch Festsetzungen zur Höhenentwicklung erforderlich.  

Im „Urplan“ wird die Höhe der baulichen Anlagen über die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse (Z) und über die Festsetzung der Geschossflächenzahl geregelt. 

Die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse ist nur für Wohngebiete, Mischgebiete 
und ähnliche Kategorien sinnvoll, da im Wohnungsbau relativ einheitliche Geschosshö-
hen verwendet werden. 

Höhenmaße 
Änderung auf Z II 

82 Die BauNVO selbst definiert den in der Verordnung verwendeten Begriff „Zahl der Voll-
geschosse“ nicht. Der § 20 Abs. 1 BauNVO verweist dazu auf die landesrechtlichen Vor-
schriften. 

Definition 
Vollgeschossbegriff 

83 Die Höhe der geplanten Bebauung soll nicht wesentlich von der im Umfeld abweichen.  
Deshalb werden, abweichend von der Festsetzung im „Urplan“ (Z I), im Baugebiet Ge-
bäude mit maximal zwei Vollgeschossen (Z II) zugelassen.  

Die Anpassung ist weiterhin erforderlich, da die bereits errichteten Wohnhäuser und die 
in Planung befindlichen, zwei Vollgeschosse aufweisen und damit gegen die bisherigen 
Festsetzungen des „Urplans“ verstoßen würden. Im Zuge eines Ausnahmeantrags im 
Baugenehmigungsverfahren könnten nicht alle Bauvorhaben mit zwei Vollgeschossen 
genehmigt werden.   

 

84 Die Festsetzung zur Geschossflächenzahl aus dem „Urplan“ (GFZ 0,6) wird im Ände-
rungsbereich gestrichen, da diese Festsetzung nicht erforderlich ist.  

Geschossflächenzahl 
entfällt 

Nutzungsschablone 

85 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind Bestandteil der Nutzungs-
schablonen in der Planzeichnung. 

Nutzungsschablone 

Berücksichtigung Orientierungswerte  

86 Bei der Änderung des Bebauungsplanes sind die in § 17 BauNVO festgelegten Orientie-
rungswerte für Obergrenzen zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung berück-
sichtigt. 

Orientierungswerte für 
Obergrenzen 

4.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
87 Die überbaubare Grundstücksfläche kann auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

in Verbindung mit § 23 BauNVO festgesetzt werden. Mit der Festsetzung der überbauba-
ren Grundstücksfläche im Sinne des § 23 BauNVO wird bestimmt, wo auf dem Bau-
grundstück gebaut werden darf und wo nicht. 

Rechtsgrundlagen 

88 Damit wird nicht das Maß der Nutzung, sondern die räumliche Abgrenzung und Vertei-
lung der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück beeinflusst.  

Die entsprechenden Festsetzungen beziehen sich jedoch nur auf die Hauptanlagen, 
nicht auf die Nebenanlagen, soweit der B-Plan keine abweichenden Festsetzungen nach 
§ 23 Abs. 5 BauNVO enthält.  

 

89 Die BauNVO bestimmt abschließend, mit welchen Mitteln die überbaubare Grundstücks-
fläche im B-Plan festgelegt werden kann, nämlich durch das Bestimmen von Baulinien, 
Baugrenzen oder Bebauungstiefen. 

 

90 Im „Urplan“ wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzen definiert. Im Än-
derungsbereich wird zusätzlich eine Baulinie festgesetzt, um durch eine Bebauung im 
Bereich der Wendeanlage eine Raumkante zu erzeugen.  

 

91 Die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien sind in der Planzeichnung vermaßt.   
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4.5 Grünordnerische Festsetzungen/Grünflächen 
Rechtsgrundlagen 

92 Das Erfordernis so genannte „grünordnerische“ Festsetzungen in den B-Plan aufzuneh-
men, ergibt sich aus den Forderungen des § 1a Abs. 3 BauGB sowie den städtebauli-
chen bzw. den freiraumplanerischen Zielen der plangebenden Gemeinde. 

Rechtsgrundlagen 

93 Die Rechtsgrundlage zur Festsetzung von Öffentlichen Grünflächen ist § 9 Abs. 1 Nr. 15.   Öffentliche Grünfläche 

94 Die bereits im „Urplan“ festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Aufweitungszone Schweineluggraben“ wird um 5,0 m verbreitert. Im Gegenzug ent-
fällt die ursprünglich festgesetzte private Grünfläche innerhalb des Allgemeinen Wohnge-
biets.  

 

95 Innerhalb der ehemals festgesetzten privaten Grünfläche sollten Feldgehölze gepflanzt 
werden. Die Pflanzmaßnahme wird nun auf die zusätzlich festgesetzte öffentliche Grün-
fläche verlagert, damit die Ausgleichsmaßnahmen weiterhin umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus sind die vorhandenen Bäume und Gehölze zu erhalten.  

Es sind die in der Pflanzliste aufgeführten Arten zu verwenden. Die Pflanzliste bleibt un-
verändert. 

 

96 1. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Bezeichnung D sind die vor-
handenen Gehölze und Bäume zu erhalten. Zusätzlich ist der Bestand mit 
standortgerechten Gehölzen und Bäumen zu ergänzen. Zu verwenden sind 
die Arten der Pflanzliste. Die Pflanzdichte sollte 1 m x 1 m betragen   

Textfestsetzung 

97 Die Gemeinde möchte weiterhin eine Mindestbegrünung und Einbindung des Baugebie-
tes in die Landschaft durch Bäume sicherstellen. Die Gemeinde sieht es als ausreichend 
an, wenn pro Baugrundstück 2 straßenbegleitende Bäume gepflanzt werden. Dies ist 
sinnvoll, da die Grundstücke bereits parzelliert sind.  

In der Planzeichnung ist zwischen der festgesetzten Baugrenze und der Straßenbegren-
zungslinie ein Standort markiert, von dem durch Verschiebung parallel zur Straßenbe-
grenzungslinie abgewichen werden kann, um z. B. auf die Planung von Grundstückszu-
fahrten reagieren zu können. 

 

98 2. Bei der Anpflanzung von Bäumen darf vom in der Planzeichnung angege-
benen Standort um 7,50 m (parallel zur Straßenbegrenzungslinie) abgewi-
chen werden.  

 

99 Durch die Festsetzung wird sichergestellt, dass gegenüber dem „Ursprungsplan“ zusätz-
lich 14 Bäume zu pflanzen sind. Durch die Standortfestsetzung werden die Baumpflan-
zungen auch den bestehenden Baugrundstücken zugeordnet. Die Umsetzung und der 
Nachweis sind im Rahmen der Baugenehmigung zu erbringen. 

 

100 Nachfolgend ist die Pflanzliste gemäß des “Urplans“, Anhang zum Grünordnungsplan zur 
Information aufgeführt.  

Pflanzliste 

101 Pflanzliste der zu verwendenden Gehölze.  

Pflanzqualität Solitärbäume:  
H 3x v. m. DB., 14-16 cm StU. 

Pflanzqualität Heckenpflanzung:  
Str. 2 x v. 60-100 cm Höhe oder Hei. 2 x v. 80- 100 cm Höhe 
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Solitärbäume  

Deutscher Name Botanischer Name Deutscher Name Botanischer Name  

Schwarzerle Alnus glutinosa Rotbuche Fagus sylvatica  

Esche Fraxinus exelsior Vogelkirsche Prunus avium  

Stieleiche Quercus robur Baumweide Salix alba  

Winterlinde Tilia cordata Sommerlinde Tilia platyphyllos  

Falterulme Ulmus laevis    
     

Bäume     

Deutscher Name Botanischer Name Deutscher Name Botanischer Name  

Feldahorn Acer campestre Spitzahorn Acer platanoides  

Birke Betula pendula Hainbuche Carpinus betulus  

Frühe Traubenkir-
sche 

Prunus padus Späte Traubenkir-
sche 

Prunus serotina  

Sal-weide Salix caprea Ohr-Weide Salix aurita  

Grauweide Salix cineria Bruchweide Salix fragilis  

Gem. Eberesche Sorbus aucuparia Meldbeere Sorbus aria  

Elsbeere Sorbus torminalis Feldulme Ulmus carpinifolia  
     

Große Sträucher     

Deutscher Name Botanischer Name Deutscher Name Botanischer Name  

Weißer Hartriegel Cornus alba Kornelkirsche Cornbus mas  

Roter Hartriegel Cornus sanguinea Strauchhasel Corylus avellana  

Eingriffliger Weiß-
dorn 

Crataegus mono-
gyna 

Pfaffenhütchen Euonymus euro-
paeus 

 

Faulbaum Frangula alnus Liguster Ligustrum vulgare  

Schlehe  Prunus spinosa Kreuzdorn Rhamnus catharti-
cus 

 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum Schwarze Johan-
nesbeere 

Ribes nigra  

Wolliger Schneeball Viburnum lantana Gem. Schneeball  Viburum opulus  
     

mittelgroße und kleine Sträucher    

Deutscher Name Botanischer Name Deutscher Name Botanischer Name  

Felsenbirne Amelanchier la-
marckii 

Gem. Heckenkir-
sche 

Lonicera xylosteum  

Hundsrose Rosa canina Büschelrose Rosa multiflora  

Brombeere Rubus fruticosus Ackerbrombeere Rubus caesius  

Himbeere Rubus idaeus Niedrige Pur-Pur 
Weide 

Salix purpurea Nana  
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5 Zulässigkeit/Auswirkungen 

5.1 Entwicklung aus dem FNP 
102 B-Pläne sind allgemein aus dem Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitendem Bau-

leitplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB). 
Entwicklung aus dem 
FNP 

103 Der Bebauungsplan gilt als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der FNP stellt ein 
allgemeines Wohngebiet dar.  

 

5.2 Verfahrenswahl 
104 Neben dem Regelverfahren zur Aufstellung eines B-Planes gibt es unter bestimmten Vo-

raussetzungen Möglichkeiten der Verfahrenserleichterung.  
Verfahrenswahl 

105 Werden durch die Änderung eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn: 

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet wird, 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. 
b genannten Schutzgüter bestehen und 

 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

106 Die Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind gegeben.  

Durch die Planänderung werden keine Vorhaben vorbereitet, die innerhalb eines Allge-
meinen Wohngebietes nicht zulässig sind. Der Änderungsbereich ist zu klein, um Vorha-
ben zu ermöglichen, die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung auslösen könnten oder der Störfallproblematik unterliegen.  

In Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung sind keine Anlagen oder 
Vorhaben aufgeführt, die in einem allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig sind oder 
wären. Im Zweifelsfall könnten diese baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 15 
BauNVo als unzulässig bewertet werden, da sie Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbe-
stimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen würden.  

Das Plangebiet liegt zudem außerhalb von FFH und Vogelschutzgebieten. Das Vogel-
schutzgebiet grenzt lediglich an. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b genannten Schutzgüter. Die Nutzung wird nicht in-
tensiviert und der Überbauungsgrad bleibt unverändert.  

 

5.3 Sonstige Bindungen 
107 Die bindenden Vorgaben, die die Umwelt betreffen, sind beachtet (siehe nachfolgend 

Punkt Umweltprüfung). 
Umweltrecht 

108 Das Gebiet liegt vollständig innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens „Kolkwitz  I (Verf.-
Nr. 600119). Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zuständig ist das Landesamt 
für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). 

Das LELF wird an der Planaufstellung beteiligt. Auswirkungen auf das Flurbereinigungs-
verfahren sind aber nahezu ausgeschlossen, da der „Urplan“ rechtskräftig ist und im 
Zuge des Flurbereinigungsverfahrens beachtet werden sollte.  

Flurneuordnung 
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5.4 Planungsgrundsätze  
109 In § 1 Abs. 5 BauGB sind die allgemeinen Aufgaben und Ziele für die Bauleitplanung 

bzw. Belange zusammengefasst, die im Rahmen der Abwägung durch die plangebende 
Gemeinde zu berücksichtigen sind. Den entsprechenden Belangen wird im Rahmen der 
Abwägung allerdings kein Vorrang gegenüber anderen eingeräumt.  

 

110 Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die in § 1 Abs. 5 BauGB genannten 
Belange nicht in einer vom „Ursprungsplan“ abweichenden Weise berührt. Eine erneute 
Abwägung der Belange ist im Änderungsverfahren nicht erforderlich. 

 

111 Die Planung dient weiterhin einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und gewähr-
leistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Mit den 
Festsetzungen und der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen und der Neupflanzung 
von Bäumen dient die Planung der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, der 
Baukultur und des Orts- und Landschaftsbildes. 

 

5.5 Umweltprüfung 
Grundlagen 

112 Der § 18 BNatSchG regelt das Verhältnis des BNatSchG zum Bauplanungsrecht.  

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist gem. § 1a Abs. 3 BauGB über die Ver-
meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entschei-
den.  

Verhältnis Naturschutz- 
zu Bauplanungsrecht  

113 Das BauGB ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB auch Grundlage für die Umweltprüfung (UP) im 
Rahmen der Bauleitplanung In der UP erfolgt die Bündelung aller umweltbezogenen Ver-
fahren. Das BauGB „ersetzt“ in diesem Sinn die einschlägigen Regelungen des UVP-Ge-
setzes. 

Umweltprüfung 

114 Im vorliegenden Fall ist aufgrund des gewählten Planverfahrens keine förmliche Umwelt-
prüfung erforderlich. Unabhängig davon hat sich der Plan mit den Belangen des Umwelt-
schutzes, insbesondere des Artenschutzes auseinanderzusetzen.  

Die Änderungsplanung berücksichtigt die im Ursprungsplan abgearbeitete Eingriffsbe-
wältigung nach BauGB und setzt die ermittelten Grundzüge weiter um. Durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes entstehen keine neuen Eingriffe, die über die bisherige Bi-
lanzierung im Grünordnungsplan zum „Urplan“ hinausgehen. 

Keine UP erforderlich 

Artenschutz 

115 Im Rahmen der Aufstellung eines Bauleitplanes hat der Plangeber vorausschauend zu 
prüfen, ob die Regelungen auf unüberwindliche artenschutzrechtliche Hindernisse treffen 
können.  

Artenschutz 
Grundlagen 

116 Ein B-Plan, der mit den europäischen Schutzgebieten in Konflikt steht oder der wegen 
eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG nicht 
umgesetzt werden kann, ist im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB auf Dauer nicht vollziehbar 
und damit „unzulässig“.  

 

117 Unterhalb dieser „Verbotsschwelle“ für die Bauleitplanung ist der Artenschutz Abwä-
gungsbelang. 

 

118 Die Prüftiefe hängt von der Planungsebene und dem Detaillierungsgrad der Regelungen 
des Planes ab.  

Bei der Entscheidung über die Ermittlungstiefe ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu be-
achten. Wenn nach dem „Maßstab praktischer Vernunft“ anzunehmen ist, dass ein Vor-
haben keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen haben wird, ist eine Prüfung entbehr-
lich.  
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119 Die Änderung des Bebauungsplanes betrifft ausschließlich Flächen, die bereits im Ur-
sprungsplan als Bauflächen festgesetzt waren. Dies sind Straßenverkehrsflächen und 
überbaubare Grundstücksflächen. In die öffentlichen Grünflächen im Aufweitungsbereich 
des Schweineluggrabens wird durch die Änderungsplanung nicht eingegriffen. Der Auf-
weitungsbereich wird sogar aufgewertet, indem er verbreitert und vor Zugriffen privater 
Nutzender geschützt wird. Es werden keine neuen Lebensräume relevanter Arten bean-
sprucht, die nicht bereits im Ursprungsplan überplant waren.  

Mit dem Wegfall der privaten Grünfläche entstehen ebenfalls keine Auswirkungen auf re-
levante Arten, da die Fläche bisher nicht angelegt war.  

Der konkrete Nachweis, dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwar-
ten sind, ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 

Gebietsbezogener Habitatschutz 

120 Die Vorgaben für den gebietsbezogenen Artenschutz für Natura-2000-Gebiete und das 
Verhältnis zum BNatSchG bietet § 1a Abs. 4 BauGB. Die Prüfung erfolgt für das abge-
grenzte FFH- bzw. SPA-Gebiet. Gegebenenfalls sind auch benachbarte Flächen einzu-
beziehen, wenn Fernwirkungen zu berücksichtigen sind. Die Prüfkaskade findet sich in 
§ 34 Abs. 2-5 BNatSchG.  

Für die Planänderung sind keine Auswirkungen auf das angrenzende SPA-Gebiet zu 
prognostizieren. Mit der Planänderung erfolgt nur eine Anpassung von einzelnen Fest-
setzungen, die allerdings keine Nutzung intensivieren oder neue Nutzungen zulassen, 
die in das Umfeld ausstrahlen.  

Gebietsschutz 

 

  



Kolkwitz, 1. Änderung Bebauungsplan „Wohngebiet I“ OT Milkersdorf, Entwurf Juni 2023 

 Seite 19 

 

6 Anhang 

6.1 Bilanzen 

6.1.1 Bilanz Flächennutzung 
 

Flächenkategorie 
Bestand Planung Bilanz 

Fläche (ha) Anteil (%)* Fläche (ha) Anteil (%) * Fläche (ha) 

Allgemeines Wohngebiet 1,13 77 1,22 83 +0,09 

 Verkehrsfläche 0,22 15 0,13 9 -0,09 

 Grünflächen 0,12 8 0,12 8 0,00 

    davon private Grünfläche 0,09  0,02   

    davon öffentliche Grünfläche 0,03  0,10   

Summe 1,47  1,47  0,00 
 

 * Anteil an Fläche Geltungsbereich 

6.1.2 Bilanz Grundflächen 
 In der nachfolgenden Tabelle sind, bezogen auf die geplanten Teilflächen, die bestehende und die geplante ma-

ximal zulässige Überbauung der Grundstücksfläche gegenübergestellt. Aufgeführt sind jeweils die Grundflächen 
im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO (gerundet in ha) sowie der sich ergebende Überbauungsgrad. 

 

Flächenkategorie 

Bestand Planung Bilanz 

überbaute 
Fläche (ha) 

Überbau-
ungsgrad 

(%) ** 

überbaute 
Fläche (ha) 

Überbau-
ungsgrad 

(%) ** 

überbaute 
Fläche (ha) 

Allgemeines Wohngebiet 0,45 40 0,49 40 +0,04 

Verkehrsfläche*** 0,11 50 0,07 54 -0,04 

Grünfläche      

    davon private Grünfläche      

    davon öffentliche Grünfläche      

Summe 0,56  0,56  0,00 
 

 ** Anteil Grundfläche an der jeweiligen Flächenkategorie  

  *** berücksichtigt ist die Ausführungsplanung  

 

 

 


